
Termin: 31.12.2020 

Antrag 
auf Gewährung einer Zuwendung 2020 aus Haushaltsmitteln der Landeshauptstadt Dresden gemäß 
Richtlinie „Mietenfonds für die freie Kultur- und Kunstveranstalterszene“ 

1. Angaben zum Antragsteller

Name:

Anschrift:

IBAN:

Kreditinstitut: 

Rechtsform: e. V.  gGmbH     GmbH    gUG  UG  natürliche Person   

Vertretung:        Geschäftsführer  Vorstand 
(Name, Funktion, Telefon, Mobil, E-Mail) 

2. Dem Antrag auf Gewährung einer Zuwendung durch die Landeshauptstadt Dresden
sind folgende Anlagen beizufügen:

 Kopie Jahresabschluss bzw. Einnahmen-Ausgaben-Überschussrechnung 2019

 Kopie Vertrag über die Zahlungsverpflichtung und Nachweis über die Zahlungen.

 Nachweis über die im Jahr 2019 durchgeführten 24 Veranstaltungen oder zwei Veranstaltungen 
monatlich und die Veranstaltungseinschränkungen 2020 während der Corona-Pandemie 

 Nachweis oder Erklärung, dass keine Kompensation der Miete durch andere Hilfsprogramme
besteht.

3. Besteht für die Zahlungsverpflichtung eine Berechtigung zum Vorsteuerabzug?  ja /  nein 
(wenn ja, ist nur die Nettomiete zu beantragen)

4. Beantragte Zuwendung aus dem Mietenfonds für bis zu 3 Monate: EUR 



5. Einwilligungserklärung gemäß Artikel 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO)

Ihre im Antrag enthaltenen personenbezogenen Daten sind im Amt für Kultur und Denkmalschutz für 
die Bearbeitung erforderlich und werden nur für diesen Zweck verarbeitet.  
Folgende personenbezogene Daten werden verarbeitet: Namen, Anschriften, Kontaktdaten, Rechts-
form, Objektdaten, Steuerdaten, weitere Zuwendungen, Zeitraum der Maßnahme, Finanzierungsplan, 
Bankdaten.  
Ohne diese Angaben und Ihre Einwilligung zur Verarbeitung dieser Daten, ist eine Bearbeitung des An-
trages nicht möglich.  

 Ich/Wir willige(n) in die Verarbeitung meiner/unserer personenbezogenen Daten ein und haben das 
Hinweisblatt zur EU-Datenschutzgrundverordnung auf https://www.dresden.de/media/pdf/kulturamt/
Hinweisblatt.pdf gelesen.  

Der Antrag ist an die Landeshauptstadt Dresden, Amt für Kultur und Denkmalschutz, 
Postfach 12 00 20, 01001 Dresden, zu stellen und zusätzlich als E-Mail zu richten an:  
kultur-denkmalschutz@dresden.de. 

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Antrag und in den Anlagen enthaltenen Angaben wird  
bestätigt. Es wird die Verpflichtung übernommen, jegliche Änderungen zu den gemachten Angaben un-
aufgefordert und unverzüglich dem Amt für Kultur und Denkmalschutz der Landeshauptstadt Dresden 
mitzuteilen. 

 Ort     Stempel, Unterschrift (en) 
  des Antragstellers 

Anlage 

Datum
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